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Hausordnung 
 
 
 
Das Schulhaus wird um 7.30 Uhr geöffnet. 
 
Für Fahrräder sind folgende Parkplätze vorgesehen: 
 ▪    Franz-Josef-Kai vor der Schule  
 ▪    Fahrradständer im Schulhof  
 
Folgende Aufenthaltsräume sind für Pausen, Freistunden und die Mittagspause vorgesehen: 
 ▪    Buffet 
 ▪    Schulbibliothek während der Öffnungszeiten 
 
Das Rauchen ist - ohne Ausnahme - auf dem gesamten Schulgelände untersagt! Auch im 
Brunnenbereich vor dem kaiseitigen Eingang ist das Rauchen strikt verboten. 
 
Transportmittel wie Scooter, Rollerblades, Skate- und Longboards, Heelys etc. dürfen aus 
Sicherheitsgründen auf dem Schulgelände und im Schulhaus nicht verwendet werden.  
 
Private Elektrogeräte (z.B. Kaffeemaschinen) sind in den Klassenräumen aufgrund von 
Sicherheitsvorschriften verboten. 
 
Abfälle jeglicher Art sind in den dafür vorgesehenen Mülleimern zu entsorgen. 
 
Nach der letzten Schulstunde sind die Klassen sauber zu verlassen (Sessel hoch, Tafel löschen).  
Energiesparen sollte für alle eine Selbstverständlichkeit sein (Licht aus, Elektrogeräte nicht im Standby-
Modus, PCs herunterfahren, etc.). 
 
Die Lehrkräfte haben die Klassen ohne Ausnahme nach der letzten Stunde bzw. vor einer Stunde, in der 
der Raum frei bleibt, (siehe Stundenplan an der Tür) abzusperren! 
 
Das Schulgebäude darf in den Fünfminutenpausen nicht verlassen werden. 
In der großen Pause und in den Freistunden bis 13:20 Uhr darf es von den SchülerInnen der 1. bis 4. 
Klassen nicht verlassen werden. Diese Regelung gilt nicht für die Mittagspause. 
 
Für private Gegenstände wird von der Schule keine Haftung für Verlust oder Beschädigung 
übernommen! 
Die Schulgemeinschaft erwartet sich von allen Höflichkeit und Hilfsbereitschaft.  
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Regelung für Handys, Tablets und andere elektronische Geräte 
 
 
 
Ziel der neuen Regelung soll in erster Linie sein, einen Beitrag gegen die Abhängigkeit und das 
Suchtverhalten im Umgang mit dem Smartphone für unsere Schülerinnen und Schüler zu leisten. 
Kommunikation und Sozialverhalten sollen in den Pausen wieder vermehrt ausgeübt werden. Die 
ständige Erreichbarkeit und Kontrolle durch ein eingeschaltetes Handy lenken vom Unterrichtsbetrieb 
ab. 
 
 
Regelung neu: 
 

▪ Handys sind für alle Schülerinnen und Schüler in der Schule auszuschalten (nicht auf Lautlos-

Modus). 
 

▪ Während des Unterrichts verbleiben die Telefone in den dafür angefertigten Ablagen, die offen  

sind und nach Katalognummer verwendet werden. 
 

▪ Ansonsten befinden sich die Handys abgeschaltet in der Schultasche oder bleiben - noch besser 

- zu Hause. 
 

▪ Die Verwendung des Handys, sei es für Unterrichtszwecke oder situationsbezogene Ausnahmen, 

kann mit der Erlaubnis der Lehrpersonen erfolgen. 
 

▪ Wer gegen die Handyregelung verstößt, bekommt nach dem dritten Eintrag im Klassenkatalog 

einen Disziplinarbogeneintrag, der sich auf die Verhaltensnote auswirkt. 
 

▪ Erlaubt ist die Handynutzung für Oberstufenschüler/-innen in Freistunden in den 

Pausenbereichen und im MZ2. 
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